








(5) Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche oder ortsübliche) Bekanntmachungen 
gilt § 6 der Thüringer Bekanntmachungsverordnung i.V.m. § 2 Abs. 3 der Thüringer 
Bekanntmachungsverordnung, sofern nicht Bundes- oder Landesrecht etwas anderes bestimmt 

§ 13 
Sprachform, ln-Kraft-Treten 

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwandten personenbezogenen Bezeichnungen gelten für alle 
Geschlechtsformen. 

(2) Die Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Hauptsatzung vom 04.12.2014 außer Kraft. 

Rothenstein, den 18.06.2020 

Gemeinde Rothanstein 
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